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so kann man unmoéglich zweifeln, wie sie gehandelt hitten, wiren
vom Konzil an sie Befehle zur Einschiichterung der Bohmen ergan-
gen. Bestenfalls hitten sie einen Versuch unternommen, zusammen
mit gemissigten Konzilsteilnehmern ein milderes Vorgehen anzura-
ten, aber anhaltendem Druck hitten sie sich gebeugt, nicht etwa aus
Schwiiche und mit ungutem Gewissen, vielmehr in der Uberzeu-
gung, als anstindige Christen nicht anders handeln zu diirfen. Selbst
wenn die beiden baslerischen Geleite, das zu Gunsten des Konzils
und das zu Gunsten der B6hmen, gleichwertig waren und ohne Ein-
schrinkung gelten sollten, so liess sich das Problem, das sich hieraus
ergab, schliesslich nicht anders 16sen, als indem man dem einen vor
dem andern doch den Vorzug gab, um nicht nach zwe1 Seiten hin zu
fehlen. Es kam daher den Baslern sehr zustatten, dass das Konzil sich
selbst zum vornherein durch ein ecigenes Geleit von uneinge-
schrinktem Ausmass jedes richterliche und feindliche Vorgehen
gegen die Bohmen verboten hatte. Gliicklich entkamen sie der Pein-
lichkeit, 1m Streit threr Geleitemptinger (B6hmen und Konzil) den
einen gegentiber das Versprechen zu verletzen, um es den andern
gegeniiber halten zu konnen. Sehr fraglich, ob es thnen méglich
gewesen wire, zur Entschuldigung auf ein «ungeleitliches» Beneh-
men von seiten der Bohmen hinzuweisen. Denn 1im Geleitstext, mit
dem man sie gesichert hatte, war von einer entsprechenden Bedin-
gung nichts gestanden.

Andere Geleite fiir Sonderfille: fiir die Griechen

Dass die Bohmen eines besonders kriftigen Geleits bedurften,
leuchtet ohne weiteres ein. Wenn aber andere Christen zu demjeni-
gen Schutz, der allen Konzilsbesuchern zugesichert war, noch spezi-
clle Garantien verlangten, mussten sie gute Griinde geltend machen.
Den vielfachen Wiinschen nach immer noch grésserer Sicherheit
konnte weder das Konzil noch die Stadt Basel oder irgendeine
Geleitherrschaft entsprechen; stetige Steigerung der Versprechen
war vOllig unrealistisch, denn es blieb dabe1, dass man selbst mit noch
so ausgiebigem Wortschwall schliesslich nichts Besseres als volles,
uneingeschrinktes sicheres Geleit verheissen konnte und dieses
oftentlich-rechtlich immer einzig in engem Umkreis ausiibte, wenn
man sich nicht mit privaten Mitteln und mit wirtschaftlichen wie
politischen Verbindungen von Ort zu Ort und Herrschaft zu Herr-
schaft tiber weitere Strecken hin behalf. Das Konzil war, obwohl es
als universelle Autoritit auftrat, ohne Gehorsamsbereitschaft der
weltlichen Stinde ein materiell hilfloser Schutzverleither, und vom
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Kaiser gilt ungefihr das selbe. Freilich brachten die weltlichen Stinde
diesen den hochsten Michten notwendigen Gehorsam aus Religio-
sitit und politischer Klugheit nicht selten auf und bewirkten dann
mit jenen zusammen ganz Entscheidendes.

Um die Praxis des Konzils und des Konzilsortes gegentiber Bitten
um Sondergeleite zu illustrieren, sei die Antwort der Viter auf ein
Begehren der Venezianer erwihnt, die im Friithling 1432 mit hun-
dert Pferden daherkamen'”. Das von ithnen verlangte Spezialprivileg
wurde mit der Begriindung abgelehnt, beim Konzil bestehe Freiheit
und Sicherheit fiir jeden Zugehdrigen, und wenn man ihnen vor
kurzem noch einen fiir sie eigens formulierten Schutz geboten habe,
so nur darum, weil sie als Gesandte des Papstes und somit als Gegner
des Konzils erschienen seien; jetzt aber kimen sie wie Hausgenossen
und kdnnten sich mit dem allgemeinen Geleit begniigen. Soweit der
Bescheid. Allerdings versteifte man sich nicht darauf, sondern war,
wenn jene auf thren Bitten beharrten, zum Nachgeben bereit. Basel
handelte nicht anders; ohnehin entsprach das einem simplen und all-
gemein beachteten Gebot der politischen Vernuntt. Deshalb hat die
Stadt wihrend der neunzehnjihrigen Konzilszeit zwar mehrmals den
Geleitbriet von 1431 bestitngt'', sonst aber nur selten ein ncues
schriftliches Geleit verfasst; so immerhin am 22. Mirz 1435 fiir die
occasione concilii nach Basel reisenden Untertanen Philipps von Bur-
gund (es handelte sich um «résten» und «geleiten», also assecurare et
salvos conducere), weil der Herzog vom Kaiser mit Krieg bedroht
wurde'”, dann auch am 4. Februar 1437 zu Gunsten des byzantini-
schen Kaisers, des Patriarchen von Konstantinopel und anderer
Griechen, die zum geplanten Skumenischen Konzil geladen waren
(bei der herrschenden Spaltung zwischen Ost und West konnte man
sich gegenseitig eben nicht als «<Hausgenossen» verstehen') und zu-
dem am 12. Mai 1440 nach dem Bruch zwischen Konzil und Rom
fiir ncue Konzilsbesucher, zumal tiir den Herzog Amadeus VI von
Savoyen, der nach Basel kam, um sich hier zum Papst kréonen zu las-
sen und der deswegen ein Anrecht auft hdchste Ehrung hatte, tibri-
gens von sciten Eugens IV. und dessen Anhang Nachstellungen
beftirchten musste'™'. Von diesen drer besonderen Geleitbriefen

“Segovia, Bd. 1, S. 356. — CB, Bd. 2, S. 417, 419 f.

“'So aut Verlangen der Nachfolger Sigismunds; vgl. unten.

“BUB, Bd. 6, Nr. 362, S. 376. — Auch Sigismund gewihrte thnen ein Sonder-
geleit, licet opus non esset; vgl. Segovia, Bd. 1, S. 805.

“BUB, Bd. 6, Nr. 400, 401 ff.

“RBUB, Bd. 6, Nr. 475, S. 444 . Dieses Geleit ist mit dem von 1431 fast iden-
tisch, unterscheidet sich von jenem unter anderem aber darin, dass sein Gel-
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Basels 1st in unserem Zusammenhang nur der mittlere einer genaue-
ren Beachtung wert.

Hatte Basel sein Geleit bisher fiir seinen e¢igenen Bannkreis
gewihrt, ausnahmsweise auch noch fir seine Herrschaften Liestal
und Waldenburg, so versprach es jetzt den Griechen ein Geleit fiir
den noch unbestimmten Tagungsort der geplanten 6kumenischen
Synode, wo immer der liegen wiirde, dartiber hinaus auch fiir den
Reiseweg per terram et aguam zum Konzil und gleicherweise auch fiir
die Riickkehr bis an ir gewarsame, was — wie die latemische Fassung
des Textes verrit — soviel bedeutete wie «bis Konstantinopel». Alle
gricchischen Wiirdentriger sollten mit threr Dienerschaft (bis zu
tausend Personen) an Leib und Gut unbehelligt sein, abgesichert
gegen alle Belistigung, die man ihnen hitte antun kénnen, set’s
racione repressaliarum, set’s infolge 6tfentlicher oder privater Schulden,
wo mmmer sie solche gemacht, sei’s wegen irgend welcher Zivil-
oder Kriminalsachen, die sie sich erlauben wiirden. Der Biirgermei-
ster Arnold von Ratperg und der Rat betonten, dass sie durchaus
nach dem Wunsch und Willen des Konzils héchstes Entgegenkom-
men leisten wollten'”; doch fragt man sich, wie die Versprechungen
gemeint sein konnten und wie sie einzuldsen waren.

Nicht allein in der Bestimmung des geographischen Umfangs
unterschied sich das Griechengeleit von dem allgemeinen aus dem
Jahre 1431, es machte auch in anderen Belangen geringere Ein-
schrinkungen oder iberhaupt keine. Es unterschied nicht zwischen
geistlichen Konzilsbesuchern und andern Konzilsgisten; seine Ver-
sprechungen galten fiir alle gleich. Es verzichtete auf eine Absiche-
rung der finanziellen Interessen von Basler Biirgern fiir den Fall, dass
die Griechen deren Schuldner wurden; auch das war neu. Basel stei-
gerte also seine Dienstbereitschaft, doch tat es dies nicht aus freien
Stiicken, sondern — wie klar ersichtlich 1st — unter dem Gebot des
Konzils, das die eminente Wichtigkeit eines ékumenischen Ge-
sprichs mit der Ostkirche unter Hinweis auf deren Gefihrdung
durch die Tiirken herausstrich und das wo immer moglich den Gela-
denen bessere Bedingungen bieten wollte, als der Papst zu tun ver-
mochte. Recht besechen, war das, was die Basler den Griechen kon-
zedierten, von den Vitern im eigentlichsten Sinne vorgeschrieben.
[hr Geleit lautet wortwértlich gleich wie dreizehn Briefe von drei-

tungsbereich ausser der Stadt auch deren Dominien (die 1m Sisgau sind gemeint)
cinbezieht. — Fiir die Rivalen, die um den Sitz von Trier stritten, gab die Stadt
Sondergeleite; Segovia, Bd. 1, S. 623 ft.; vgl. unten Anm. 214.

"*Vgl. oben Anm. 163.
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zehn andern Geleitherrschaften, solchen, die den Griechen — sofern
es nach Wunsch der Konziliaristen ging — voraussichtlich Durchreise
oder Aufenthalt gestatten mussten. Die Briefe waren Kopien eines
vom Konzil vorgelegten Musters, weswegen Johann von Segovia
von 1thnen sagte: omnes erant tenoris per sanctum synodum avisati'. Und
da er die Geleitobrigkeiten in ihrer hierarchischen Ordnung auf-
zihlte, gehen folgende zwolt Namen den Baslern voraus: Kaiser
Sigismund, die Kénige Karl von Frankreich, Alfons von Aragon und
René von Jerusalem, Bischof Peter von Albenga (als pipstlicher
Statthalter in Avignon), die Herzoge Albrecht von Osterreich und
Amadeus von Savoyen sowie der Prinz Ludwig von Piemont, der
Herzog Philipp von Mailand, die Hiupter der Stadtstaaten Venedig,
Florenz, Genua und Siena.

Die Liste verrit, welche Reisestrecken nach Ansicht der Basler
Konzilsviter fiir die Griechen in Frage kamen und in welchen Herr-
schaftsbereichen nach ithrem Daftirhalten der Ort des Unionskonzils
liegen konnte. Sie hoftten, ganz im Gegensatz zu Papst Eugen, die
Griechen zu sich nach Basel locken zu kénnen oder sie dann — wenn
cine Translation ithrer Synode unumginglich wiire — nach Frankreich
hintiberzulenken. Auf alle Fille rechneten sie die Basler wie friiher
zu den conductores principales.

Als cine Geleitzusicherung emner dreizehngliedrigen Gesamtheit
darf man den Text nicht verstehen; es fehlt jeder Hinwels auf ein
gemeinsames Vorgehen zur Stellung einer Mannschaft tiber die lange
Reisestrecke hinweg. Die Stadt Basel hatte keine bewaftnete Schar
zum Schutz der Griechen tiber weite Lande hin autzubieten, eine gar
zur Abwehr gegen alle Arten von Unbill. So etwas stand der Stade
im vornherein gar nicht zu und wire 1thr weder mit Sttentlichen
noch mit privaten Mitteln méglich gewesen. So allgemein der
Geleittext gehalten war, er machte doch die Hauptverpthchtung
cines jeden klar: Verzicht aut oftentlich-rechtliche wie aut private
Strafverfolgung gegentiber den Griechen tiberall, wo dank den weit-
reichenden Beziehungen zu ternen Herren und Stidten diec Mog-
lichkeit eines Zugrifts (unter Beachtung oder Missachtung von
Rechtsordnung und Brauchtum) bestand; der Verzicht aut Fest-
nahme von Schuldigen oder ithren Geiseln, aut Repressalien und
Racheakte, die selbst an entfernten Orten mic Hilfe tremder Instan-
zen oder eigener Angehoriger geschehen konnten; auch Verzicht aut
Festnahme und alle Belisugung von Schuldigen oder ithren Geiseln
am Heimatort der Geschidigten, z.B. in Basels Mauern. Denn abge-

“Segovia, Bd. 1, S. 937 ft., 940; vgl. auch 873.
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schirmt gegen Rechtsginge und Gewalt sollten die Griechen kom-
men und wieder nach Hause kehren, tberall gleichsam von Asyl
umschlossen und volle Immunitit geniessend.

Diese Versicherung hatte umso héhern Wert, als sie auf dem Wil-
len des Konazils beruhte. Es verhandelte auch selbst mit den Griechen
wie um vieles so um eigene Garantien, zu welchem Zweck es
Gesandte nach Konstantinopel ausgeschickt hatte. Als Richter-
instanz konnte es dabei so wenig auftreten wie gegentiber den Béh-
men (die Griechen waren jedoch in seinen Augen so hiretisch wie
jene), und Formulierungen wie contra violentia, salva iustitia oder
andere Hinweise auf die Moglichkeit, ein Geleit aufzuheben, durf-
ten nicht einmal erwogen werden. Die Union war zu wichtg.

Was das Griechengeleit tiir die Basler praktisch bedeutete — viel
oder wenig —, lisst sich nicht ermessen. Jedenfalls sollte niemand vor
laboribus et expensis bewahrt bleiben, wie die Viter sagten. Nicht
erweichen liess sich die Stadt immerhin durch die Forderung nach
einer Anleihe. Sie erklirte, die 70’000 Goldgulden nicht aufbringen
zu kénnen und tberliess Avignon den Ruhm der grésseren Zah-
lungsbereitschaft (die allerdings nie eine Tat gebar)'.

Nicht dass die Zugestindnisse ganz ohne Ausgleich hitten gebo-
ten werden miissen. Am 7. Mai 1434 hatten die Konzilsviter zu
Gunsten der Basler ein Dekret erlassen'™, das einst schon Konstanz
gewihrt worden war. Sowohl Geistliche wie auch Laien der Stadt
sollten wegen Streitigkeiten mit Konzilsbesuchern (ausschlhiesslich
mit diesen) nicht vor ein fremdes Gericht gezogen werden; nur das
cigene Schultheissengericht sollte tiber sie urteilen, so lange als ihr
cigenes Geleit weiterbestand, das heisst: fiir die Dauer des Konzils
und vier Monate dariiber hinaus. Dieses Dokument wirkt wie eine
rechtliche Grundlage, die das spiter formulierte Griechengeleit
tiberhaupt erméglichte. Denn je grosser die Menge der zureisenden
Konzilsbesucher war, umso zahlreicher waren auch die Méglichkei-
ten von Geschiften und Hindeln zwischen Baslern und Fremden
innerhalb der Stadt und anderswo, sodass es fiir einzelne Biirger ent-
sprechend gefihrlicher wurde, aus thren Mauern hinauszutreten,
wenn die allgemein tiblichen Formen des Arretierens, Prozessierens
nebst den Methoden der Selbsthilte nicht zu threm Vorteil gedndert
wurden. Was aber die Konzilsviter der Christenheit vorschrieben,
das wurde am 11. Mai 1434 bereits auch vom Kaiser Sigismund
anbefohlen, der zusitzlich verbot, die Basler vor sein kaiserliches
oder vor ein Landgericht zu zichen. Er habe nimlich angeschen iren

“Segovia, Bd. 1, S. 902 f£, 906 £, 908. — Vgl. CB, Bd. 5, S. 177 ft.
“BUB, Bd. 6, Nr. 345, S. 362 f. — CB, Bd. 3, S. 14.
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fleys, mue und arbait, die sy und die iren tage und nacht mit den vetteren des
heiligen conciliums und andern leuten, die teglich abe und zugeritten sind,
gehept'”. Die bestehenden Stadt-, Markt- und Landfrieden waren
nicht so wirkungsvoll, dass sie den Riickhalt an solchen Verfiigun-
gen der hochsten allgemein verpflichtenden Autorititen tiberfliissig
gemacht hitten.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten in Basel

Wie man den durch Geleit gewihrten Stadtfrieden, die Freiheiten
und Sicherheiten dem Konzil und den einzelnen Konzilsgisten
durch vermehrte Polizeikontrolle und héhere Straten in der Praxis
hochhielt, kann hier nicht durch eine Vielzahl von Beispiclen illu-
striert werden, weil die Quellen nur weniges aussagen. Aber das
wenige kann gentigen.

Den Konzilsteilnehmern preisgiinstige Unterkiinfte und wohlteile
Lebensmittel zur Verftigung zu stellen, gehorte zwar niche zu den im
Geleit aufgefiihrten Aufgaben; diese bestanden aber trotzdem, und
sic zu vernachlissigen, konnte doch zu Geleitverletzungen fiihren.
Tatsichlich waren die Mieten und Lebensmittelpreise Gegenstand
unaufhorlicher Diskussionen und Beschwerden, von denen die
Konazilsprotokolle tiber Jahre hinweg berichten'™. Da jedoch schon
Wackernagel, Geering und andere dartiber geschrieben haben, kon-
nen wir hier kurz und knapp dartiber hinweggehen'.

Von der Deputation, die zur Erledigung alltiglicher Probleme der
genannten Art schon im Sommer 1431 aufgestellt wurde, 1st schon
berichtet worden. Zu 1hr gehorten ausser Henman von Oftenburg
auch Burkhard zu Rhein, Hans Reich, Hans Siirlin, Henman von
Thunsel, Andreas Ospernell und Ulman Imhoft'”. Sehr verirgert
meldete spiter Johann von Ragusa: «Mit diesen sieben ist nun schon
beinahe drei Jahre lang verhandelt worden, und noch hat man sich
iber Lebensmittel und Mieten niemals einigen kénnen'”.» Man
denke: drei1 Jahre! In dieser Frist hitte das Konzil lingst erfolgreich
zu Ende gehen sollen.

“BUB, Bd. 6, Nr. 346, S. 364 ft. — Ein privilegierter Genichtsstand wurde den
Baslern zugesichert am 12, August 1433: BUB, Bd. 6, Nr. 323, S. 343. Vgl. auch
das kénigliche Privileg vom 28. Oktober 1431, oben Anm. 75.

"CB, Bd. 2,S.54f., 62, 66,76, 88f,92, 98, 125, 131, 370, 470, 508, 519, 532,
543. CB, Bd. 3, S. 9, 21, 36 etc. — Segovia, Bd. 1, S. 147 und o6fter.

""Wackernagel, Bd. 1, S. 486-490. — Geering, S. 269 ff.

'"BChr., Bd. 5, S. 234. — Wackernagel, Bd. 1, S. 490.

"Ragusa, Init., S. 90,



	Andere Geleite für Sonderfälle : für die Griechen

